
Am Gericht

Die Friedenswächterin 
wird verurteilt
Schuldspruch, Freispruch, Schuldspruch: Der Zickzackkurs 
beim rechtlichen Umgang mit Klimaaktivistinnen geht weiter. 
Neueste Entscheide kommen aus dem Bundesgericht und dem 
Zürcher Obergericht – sie sind höchst widersprüchlich.
Von Brigitte Hürlimann, 29.11.2023

Morgen Donnerstag, 30. November, beginnt in Dubai die 28. Weltklima-
konferenz, die bis zum 12. Dezember dauern wird. Sie steht unter der 
PräsidentschaV der Aereinigten ’rabischen Emirate, eines der wichtig-
sten Erdölproduzenten und -lieferanten weltweit. ’n der Konferenz werden 
rund 80T000 9eilnehmerinnen aus 1L8 (ändern erwartet – die allermeisten 
von ihnen dürVen mit dem Flugzeug in den Wüstenstaat reisen.

Kurz vor Beginn des Mega-’nlasses hat das Uno-Umweltprogramm )Unep« 
einen neuen GEmissions Rap »eport; veröCentlichtH es geht um die (ücke 
zwischen den zu erwartenden IO2-Emissionen und den Werten, die für die 
Erreichung der Pariser Klimaziele notwendig wären – also für eine Erd-
erwärmung von deutlich unter 2 Rrad. Das Fazit der Uno-Fachleute ist er-
nüchternd: Bleibt es beim derzeitigen Stand der staatlichen Zusagen, wird 
sich die Welt bis 2100 um bis zu 2,L Rrad erwärmen.

Nichts deutet also auf eine rasche und nachhaltige (ösung der akuten Kli-
makrise hin – im Regenteil. Rleichzeitig müssen sich in der Schweiz )wie in 
anderen (ändern auch« Klimaaktivistinnen vor den Strafgerichten verant-
worten, weil sie mit Blockaden erstens auf die Dringlichkeit des 9hemas 
aufmerksam machen und zweitens die »egierungen zum 6andeln bewegen 
wollten.

Die hiesigen Rerichte tun sich schwer mit den Klimaprotesten, von der er-
sten bis zur letzten 4nstanz. Das zeigt sich auch bei zwei neuen Entscheiden 
aus Zürich und (ausanne.

Ort: Obergericht, Zürich
Zeit: 20. November 2023, 13.30 Uhr
Fall-Nr.: SB220x23
Thema: Nötigung
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Sie trug eine orangefarbene Weste an diesem Montag, dem X. Oktober 2021. 
Die Frau aus dem Kanton Freiburg war in der Stadt Zürich als GPeace-Kee-
perin; unterwegs, das wird sie später im Strafverfahren und vor den Re-
richten immer wieder erklären müssen.

4hre »olle als Friedenswächterin habe sie am Aorabend übernommen, wie 
auch die kennzeichnende Weste, mit der sie auf den Polizeifotos und -vi-
deos gut erkennbar sein wird.

Rrund für ihren Einsatz und überhaupt für ihre ’nwesenheit in Zürich war 
eine Kundgebung der Rruppe EJtinction »ebellion, kurz j» genannt. Zwei-
hundert oder mehr Menschen aus der ganzen Schweiz hatten sich an die-
sem Oktobertag auf die Uraniastrasse gestellt oder gesetzt, 9ransparen-
te entrollt, den Aerkehr blockiert und auf die Klimakrise aufmerksam ge-
macht: Frauen, Männer, Kinder, ’lte.

Es sei darum gegangen, wird die GPeace-Keeperin; mehr als zwei yahre spä-
ter vor dem Zürcher Obergericht ausführen, den Bundesrat aufzurütteln. 
Mit anderen Worten: die (andesregierung zu ernsthaVen, raschen und wir-
kungsvollen Klimamassnahmen zu bewegen.

Für ihre ’ktion hatte j» um keine Bewilligung ersucht und bereits im Aor-
feld angekündigt, es gehe darum, den Aerkehr in der Stadt Zürich lahmzu-
legen. Die Blockade der Uraniastrasse begann gegen 12 Uhr, die Polizei war 
präsent, beobachtete das Reschehen, regulierte den Aerkehr und rief die 
Kundgebungsteilnehmerinnen auf, die Strasse bis 1X.30 Uhr zu verlassen. 
Was einige taten, aber längst nicht alle. Wer danach von der Polizei festge-
nommen wurde, kassierte einen Straqefehl und eine Aerurteilung wegen 
Nötigung.

Nicht erwiesen, dass sie den Verkehr blockiert hat
Manche akzeptierten den Schuldspruch, andere nicht. Die heute x0-àährige 
Friedenshüterin aus dem Freiburgischen erhob Einsprache gegen den Straf-
befehl und liess ihren Fall im November letzten yahres vom Bezirksgericht 
Zürich überprüfen.

Einzelrichter 9homas M. MeÜer )SAP« sprach die Klimaaktivistin frei. 
Er kam zum Schluss, aufgrund der ihm vorliegenden Foto- und Aideo-
dokumentationen sei nicht ersichtlich, dass sich die Frau auf der Strasse 
aufgehalten habe. Sie sei nur auf dem 9rottoir zu sehen. Bei der Befragung 
vor Bezirksgericht hatte die ’ktivistin genau dies ausgesagt. Sie sei auf dem 
9rottoir geblieben, um mit Passanten reden zu können, ihnen mitzuteilen, 
worum es hier gehe, um zu informieren. Das sei ihre »olle als GPeace-Kee-
perin; gewesen. Sie habe die Uraniastrasse höchstens ab und zu über?uert.

4n Würdigung der Beweismittel und der ’ussagen der Frau kam der erst-
instanzliche Einzelrichter zum Schluss, es sei nicht erwiesen, dass die ’kti-
vistin den Strassenverkehr lahmgelegt und zahlreiche Aerkehrsteilnehmer 
zu einem Umweg oder zum Aerharren im Stau gezwungen habe: GDie Be-
schuldigte ist daher vom Aorwurf der Nötigung freizusprechen.;

Staatsanwalt Daniel ’epli akzeptierte diesen Entscheid nicht und legte Be-
rufung ein. Der Fall der Friedenswächterin landet deshalb als Nächstes vor 
dem Zürcher Obergericht.

Die Berufungsinstanz hat in der Aergangenheit schon zahlreiche Urtei-
le über Klimaaktivistinnen gefällt, meist waren es Schuldsprüche. Diesen 
Sommer allerdings sprach das Obergericht zwei Frauen frei. Sie hatten, wie 
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die GPeace-Keeperin; auch, bereits vor dem Bezirksgericht Freisprüche er-
rungenH nicht bei »ichter 6arris )Die Mitte«, der inzwischen in den ’usstand 
geschickt wurde, und nicht bei »ichter MeÜer, sondern bei Einzelrichterin 
Susanne Aogel )SP«.

Wegen  der  Berufung  der  StaatsanwaltschaV  mussten  die  zwei  Frei-
gesprochenen im yuli dieses yahres vor dem Obergericht antraben.

Das dreiköpÖge Rremium unter dem Aorsitz von Ihristoph Spiess )Schwei-
zer Demokraten« bestätigte die Freisprüche. Die beiden ’ktivistinnen hat-
ten sich nur wenige Minuten auf einen Fussgängerstreifen in der Stadt Zü-
rich gesetzt, dann wurden sie von der Polizei entfernt. Nicht àede noch so 
geringfügige Störung sei eine Nötigung, sagte Spiess damals bei der münd-
lichen UrteilseröCnung. Die Frauen hätten auf ein politisches Problem auf-
merksam gemacht, nicht randaliert, nicht einfach Gdes Störens wegen ge-
stört;.

Wenige Monate später bekommt die x0-àährige ’ktivistin aus dem Kanton 
Freiburg solche Worte an ihrem Berufungsprozess nicht zu hören. 4m Re-
genteil.

Einigkeit zwischen Gericht und StaatsanwaltschaD
Die zwei Oberrichter und die Oberrichterin heben den vorinstanzlichen 
Freispruch auf und verurteilen die Frau wegen Nötigung zu einer bedingten 
Reldstrafe von 12 9agessätzen 5 L0 Franken.

GWir haben vom Staatsanwalt wenig gehört, dem wir nicht zustimmen 
können;, eröCnet der Rerichtsvorsitzende Beat Rut an diesem frühen 
Novemberabend die mündliche Urteilsbegründung.

G’us unserer Sicht ist nicht relevant, ob Sie sich zeitweise auf der Strasse 
aufgehalten haben oder nicht. Sie werden als Mittäterin verurteilt. Bei Mit-
täterschaV kommt es nicht darauf an, wer genau was und für wie lange ge-
tan hat. Sie haben sich mit 4hrem 6andeln hinter das Ziel der Organisation 
gestellt – und das direkte Ziel war, den Aerkehr zu behindern. Das haben 
Sie mitgetragen. Die Aerkehrsblockade war nicht bloss die Nebenfolge einer 
politischen Kundgebung, die zu tolerieren wäre.;

Es gebe auch keine »echtfertigungsgründe für ihr 6andeln, so Oberrichter 
Rut weiter. Die ’ktivisten hätten sich problemlos auf einem nahe liegen-
den ’real versammeln und dort ihre Meinung äussern können: GDoch das 
wollten sie nicht, sie wollten den Aerkehr blockieren.; Es liege im ‹brigen 
auch keine Notstandssituation vorH solche ’ktionen seien nicht geeignet, 
etwas am globalen Klimaproblem zu ändern.

Der àüngste Entscheid aus dem Bundesgericht ändere nichts daran, dass 
die 9eilnahme der GPeace-Keeperin; an der Kundgebung straqar sei, den 
9atbestand der Nötigung erfülle.

Mit diesem Gàüngsten Entscheid; spricht Oberrichter Rut ein Urteil aus 
(ausanne an, das am 1x. November veröCentlicht wurde – und von der NZZ 
als Gbefremdlich; und Girritierend; bezeichnet wird. Staatsanwalt Daniel 
’epli sagt vor Obergericht, es sei ein Grechtlich falsches Urteil; und kei-
nesfalls ein Blankocheck.

Doch was hat das Bundesgericht entschieden, was so Gfalsch; und Girritie-
rend; sein soll›
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«en Bylack Frida»ö in Freiburg gest rt
4n Dreierbesetzung bestätigt die (ausanner 4nstanz einen Freispruch für 
sieben Freiburger Klimaaktivistinnen vom Aorwurf der Nötigung – sie weist 
die Beschwerde der StaatsanwaltschaV ab.

’uch dieser Fall fällt durch einen Zickzackkurs auf, wie er beim straf-
rechtlichen Umgang mit Klimaprotesten des Veren vorkommt. Die erste 
Rerichtsinstanz hatte die sieben Beschuldigten wegen Nötigung sowie we-
gen Zuwiderhandlung gegen ’nordnungen der Polizei verurteilt. (etzteres 
ist eine ‹bertretung und wurde mit einer Busse von 1 0 Franken bestraV. 
Das Kantonsgericht hingegen wollte von Schuldsprüchen wegen Nötigung 
nichts wissen – und bekommt nun vom Bundesgericht recht.

Zu beurteilen war folgendes Ereignis:

Die  ’ktivistinnen  hatten  am  GBlack  FridaÜ;  im  November 201L  die 
Eingangshalle eines Einkaufszentrums in der Stadt Freiburg blockiert )aber 
nicht die Nebeneingänge«. Sie setzten sich auf den Boden oder in Einkaufs-
wagen, ketteten sich an, stellten Bretter auf. Regen 1L Uhr wurde die 
Blockade von der Polizei geräumt.

Das Bundesgericht hält fest, der Druck, der bei dieser friedlichen ’ktion 
ausgeübt worden sei, reiche nicht dazu aus, die erforderliche 4ntensität ei-
ner Nötigung zu erfüllenH vor allem, weil die KundschaV das Rebäude zu 
àeder Zeit über andere Eingänge habe betreten oder verlassen können.

Das höchste Rericht bezieht sich bei seinem Urteil auf die einschlägigen 
Entscheide des Europäischen Rerichtshofs für Menschenrechte in Strass-
burg. Dieser stellt in ständiger »echtsprechung fest, dass die staatlichen 
Behörden bei unbewilligten, aber gewaltfreien Kundgebungen eine gewisse 
9oleranz üben müssen, um die Aersammlungs- und Meinungsäusserungs-
freiheit zu gewähren.

Die NZZ kann solche ‹berlegungen nicht nachvollziehen und konstatiert 
)in auCallend gehässigem 9on«, man könne diesen Entscheid Ggeradezu als 
Einladung an Klimafanatiker und andere radikale Kreise auCassen, die Be-
völkerung mit friedlichen  ’ktionen zu stören und zu schikanieren, um 
ihre politische BotschaV zu verbreiten;.

’m Zürcher Obergerichtsprozess gegen die Friedenswächterin wird der 
Bundesgerichtsentscheid von allen Beteiligten erwähnt, auch von »echts-
anwältin ’ntigone Schobinger, die die x0-àährige Beschuldigte vertritt. Die 
6andlungen ihrer Mandantin an der Uraniastrasse, sagt die Aerteidigerin, 
seien weniger intensiv gewesen als àene der ’ktivistinnen vor dem Freibur-
ger Einkaufszentrum. Schobinger fordert einen Freispruch und damit die 
Bestätigung des Urteils aus dem Bezirksgericht Zürich – oder anders gesagt: 
die ’bweisung der Berufung von Staatsanwalt ’epli.

Aor der Berufungsinstanz ist die Aerteidigerin unterlegen. ’ber der Weg ist 
noch nicht zu Ende, er führt als Nächstes nach (ausanne – und allenfalls 
weiter bis nach Strassburg.

Illustration: Till Lauer
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